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Colonne 5 sind die Namen der Eltern vollständig an-

A Amtlicher Th esil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 37 Oele-, den 1. Februar 1888.
Die Revision der Militär-Stammrollen

betreffend.
Nachstehend bringe ich die Termine, an welchen

die Revision der Militär-Stammrollen stattfinden
wird, zur Kenntnißnahme der Magisträte, Gutsvorsteher
und Gemeindevorstände des Kreises.

Jm Revisionstermine haben die Stammrollen-
führer nachstehende Listen 2c. vorzulegen:

1. die Stammrollen pro 1888, 1887, 1886 und
1885, sowie die Restantenliste nebst den dazu
gehörigen Geburtslisten,
die Geburtszeugnisse der im Jahre 1868 aus-
wärts geborenen Militärpflichtigen,
die Loosungsscheine der im Jahre 1867 und früher
geborenen Mannschaften,
die seit vorigem Jahre wider Heerespflichtige etwa
ergangenen Straferkenntnisse,
die Benachrichtigungen über die vorgekommenen
Sterbefälle der im Jahre 1865 und später ge-
borenen Personen männlichen Geschlechts
Jn Betreff der Anfertigung der Stammrollen

bemerke ich Folgendes:
Jn die Stammrolle für das Jahr 1888 sind die

im Jahre 1868 geborenen Militärpflichtigen, in die
Stammrolle pro 1887 bie im Jahre 1867 und in
die Stammrolle pro 1886 bie im Jahre 1866 ge-
borenen Individuen einzutragen. Die Eintragung
der Namen in jede Stammrolle hat alphabetisch zu
erfolgen. Hinter dem letzten Namen muß genügen-
der Raum zu Nachtragungen frei bleiben. Die Zu-
namen sind mit lateinische-r Schrift einzutragen, die
Vornamen darunter deutsch zu schreiben. Der Ruf-
Uame ist zu Unterstrelchen. Auf die richtige Schreib-
weise der Namen der Militärpflichtigen ist eine größere
Sorgfalt zu verwenden als bisher. Wo sich zwischen
der Geburtsliste und den Angaben des Namens Dif-
ferenzen zeigen, müssen Verhandlungen aufgenommen
1täieliäiien, welche die Schreibweise des Namens fest-

e en.
» Die Rubriten 1——10 der Stammrolle sind voll-

staUdIg ausszUllM «Jn Colonne 4 ist Tag, Monat,
Jahr, Ort und Kreis der Geburt einzutragen, in
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zugeben, auch wenn diese schon gestorben sind. Auch
ist der Stand des Vaters immer mit zu vermerken.
Wenn der betreffende Militärpflichtige pferdekundig ist,
so ist in Colonne 8 unter der Standesangabe pf. zu
schreiben. Jn Colonne 10 ist das Wort »ja« zu
schreiben, sofern sich der betreffende Mann am Orte
zur Stammrolle gemeldet hat. Hat er sich auswärts
gemeldet und ist dies durch Bescheinigung festgestellt,
oder sonst außer Zweifel, so ist der Ort, wo er sich
gemeldet hat, über das Wort »ja« zn vermerken. Jst
es nicht bekannt, ob sich ein Militärpflichtiger gemeldet
hat, so ist das Wort „nein“ einzutragen.

Behufs Feststellung der Bestrafungen haben sich
die Gemeindevorstände mit den Herren Amtsvorstehern
in Verbindung zu setzen, damit möglichst sämmtliche
Strafen zur Eintragung gelangen. Auch die wegen
Uebertretungen festgesetzten Strafen sind anzugeben.

Nähere Anleitung über die Art und Weise der
Eintragungen in die Stammrolle geben die in meiner
Kreisblatt-Verfügung vom 1. Februar 1887 enthal-
tenen drei Probe-Eintragungen.

Revisionstermine.
Montag, den 20. Februar cr., früh von 8 Uhr ab:

Gutwohne, Carlsburg, Döberle, Jenkwitz mit
Oppeln und Neugarten, Stampen, Jackschönau, Jäntsch-
dorf, Kurzwitz, Tschertwitz, Schivundnig, Schickerwitz,
Rotherinne, Bartkerey und Strehlitz.
Dienstag, den 21. Februar cr., früh von 8 Uhr ab:

Spahlitz, Würtemberg, Ludwigsdorf, Kritschen,
Schwierse, beide Antheile, Crompusch- Cronendorf,
Ober- und Nieder--Schmollen, Schmarse, Leuchten,
Bohrau und Netsche.
Mittwoch, den 22. Februar cr., früh von 8 Uhr ab:

Rathe. Dammer, Bogschütz, Zucklau, Briefe, Hö-
nigern, Neuhaus, Dorf Juliusburg, Neudorf b. J.
und Stadt Juliusburg.
Donnerstag, den 23. Februar cr., früh von 8 Uhr ab :

Stadt Hundsfeld, Dominium Hundsfeld, Stadt
Bernstadt, Vorstadt Bernstadt, Vogelgesang, Laugen-
of, Taschenberg, Laubsky und Zantoch.
reitag, den 24. Februar cr., früh von 8 Uhr ab:

Groß-Ellguth, Groß-Zölluig,Klein-Zöllnig,Patsch-



keh, Cunzendorf, Weidenbach, Neudorf b. B., Postel- s
witz und Ziegelhof, Gut Dzielunke.
Sonnabend, den 25. Februar er., früh von 8 Uhr ab:

. Kaltvorwerk, Klein-Ellguth, Sadewitz, NeusEllguth,
Vielguth, Neu-Schmollen, Klein-, Mittel- und Ober-
Mühlatschütz, Fürsten-Ellguth und Wilhelminenort.
Montag, den 27. Februar er., früh von 8 Uhr ab:

Buselwitz, Wiesegrade, Neuhof b. W., Allerheiligen,
Grüttenberg, Schmoltschütz, Korschlitz, Schützendorf,
Kraschen, Ober- und Nieder-Prietzen und Lampersdoif.
Dienstag, den 28. Februar er., früh von 8 Uhr ab:

Zessel, Poln.-Ellguth, Buchwald, beide Antheile,
Wabnitz, Nauke, Neuvorwerk, Woitsdoif und Paiigau.
Mittwoch, den 29. Februar er., früh von 8 Uhr ab:

Pontwitz, Stronii, Gimmel, Ulbersdorf, Galbitz,
Reesewitz, Ober- und Nieder-Mühlwitz, Nieder- und
Ober-Schönau, Ostrowine und Sechs-liefern
Donnerstag, den 1. März er., früh von 8 Uhr ab:

Ranke, Medlitz, Neuhof b. R., Peuke, Pisihkawe,
Stein, Dobrischau, Loischwitz, Eichgrund, Weißensee,
Buckowintke, Maliers, Groß-Graben nnd Grüiieiche.
Freitag, den 2. März cr» früh von 8 Uhr ab:

Groß- und Kleiii-Weigelsdorf, Mir-kam Saeirau,
Langewiese, Wildschütz, Dörndorf, Schleibitz und Klein-
Peterwitz.
Sonnabend, den 3. März er., früh von 8 Uhr ab:

Schloß Oel-s, Siißwinkel, Klein-Oels, Göilitz,
Ciuiersdorf, S‚Eühtau, Doinatsehine und Sibyllenort

Nr. 38. Oels, den 24. Januar 1888.
Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Berfügung voni

4. Dezember 1880 (Krbl. S. 186) werden die Ge-
meiiidevorstände des Kreises, welche mit der Einrei-
chung der Gemeinderechnungen pro 1887 noch im
Rückstande sind, veranlaßt, mir die Rechnungen nebst
den Belägen 2c. bis zum 1. März er. bestimmt
einzureichen.

Nr. 39. Oels, den 30. Januar 1888.

Sonntag, den 19. Februar er.,
Vormittags von 10 bis 12 Uhr,

wird der Augenarzt Herr Dr. Wolkffberg aus Breslau
im Rathhauje zu Oels arme Augenkranke und Blinde
unentgeltlich untersuchen und mit ärztlichem Rathe
versehen.

Jndem ich den Kreisbewohnern hiervon Kennt-
niß gebe, fordere ich die Magisträte, Herren Guts-
und Gemeiiidevorsteher auf, dafür Sorge zu tragen,
daß möglichst alle arme Augentranke zu dieser Unter-
suchung erscheinen. Jch bemerke, daß sich unter den
Blinden und Augenkranken häufig solche befinden,
welche von den Ortsarmenveibänden unterhalten
werden müssen, die aber durch eine Operation oder
sonstige entsprechende Behandlung doch noch seh- und
erwerbsfähig werden können, und daß es daher nicht
nur für die Kranken selbst, sondern auch für die
Armenverbände von höchster Wichtigkeit ist, daß den
vorhandenen Blinden und Augenkranken ärztlicher
Rath und Hülfe zu Theil wird

Die Augenkranken und Blinden, welche von Herrn
Dr. Wolffberg untersucht werden sollen, sind, mit  
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einem Armuthsatteste versehen, an enanntem Ta e
hierher zu befördern. g g

Nr. 40. B«r-eslau, den 24. Januar 1888.
_ Die (Erfahrung, daß die steckbriefliche Verfolgung
in Untersuchung befindlicher oder bereits rechtskräftig
verurtheilter Personen häufig deshalb ohne Erfolg
bleibt, weil diese Personen sich in einem entfernten
Gefangnisse befinden, hat den Herrn Justiz-Minister
veranlaßt, die durch die Verordnung des Bundesraths
vom 16. Juni 1882 (Amtsbl. 1882, Stück 37, Seite 249)
eingeführten Strafregister zur Ermittelung des Auf-
enthalts der gedachten Personen nutzbar zu machen.

Jn der dieserhalb unter dem 6. Oktober v. J.
erlassenen Allgemeinen Verfügung (Nr. 37 des Justiz-
Ministeiial-Blattes S. 272 ff.) ist unter Nr. 14 die
Bestimmung getroffen worden, daß, sofern die bezüg-
lichen Ri··qiiisitioneii von den Polizeibehörden an die
Registerbehörden gerichtet werden, letztere dieselben in
gleicher Weise wie die Steckbriefsnachrichten der Justiz-
behörden zii behandeln haben.

Wenngleich die Polizeibehörden nach § 131 Abs. 2.
der Deutschen Strafprozeßordnung nur in geringem
Umfange zum Erlasse von Steckbriefen befugt sind
und daher voraussichtlich selten in die Lage kommen
werden, von der ihnen darnach ertheilteu Ermächtigung
Gebrauch zu machen, so erscheint es doch nicht aus-
geschlossen, daß die von den Registerbehörden zu er- )
theileiide Auskunft unter Umständen für Die Polizei-
behörden von Werth ist.

Euer Hochwohlgeboren wollen hiernach die Orts-
polizeibehörden wegen event. Benutzung der Strafregister
zur Ermitteluiig der ihrerseits steckbiieflich verfolgten
Personen mit entsprechender Anweisung versehen.

Die Forinnlare nachdem eingeführten Muster D
(Seite 274 des Jiistiz-Minister.-Blattes a. a. O) können
von dem Buchhändler Reinhold Kühn (Leipzigerstraße
115 in Berlin) bezogen werden«

Königlicher Regierungs-Präsident
gez. v. Juncker.
Oels, den 31. Januar 1888.

Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur
Kenntniß der Polizeibehörden des Kreises.

Nr. 41. Breslau, den 7. Januar 1888.

Verordnungen und Bekanntmachungen der
Koniglichen Regierung.

Polizei-Verordnung
Auf Grund der H§ 6, 12 und 15 des Gesetzes

über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850,
sowie des g 137 des Gesetzes über die allgemeine
Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu-
stimmung des Beziisksausschusses für den Regierungs-
Bezirk Breslau folgende Polizei-Verordnung erlassen:

§1. Ja Flachsdörrhäusern ist die eigentliche
Dörrstube durch Brandmauern (massive Wände ohne

Oeffnungen) von den übrigen Arbeitsräumen zu trennen
und mindestens mit gerohrten und geputzten Deeken

zu versehen; liegen aber Arbeitsräume über der Dörr-
stube, so ist letztere mit Gewölben aus gebrannten
Steinen abzuschließen.
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. § 2. Die Heizungsvorrichtung der Dörrstube,
für welche die Anwendung von, eisernen Oefen aus-
zuschließen ist, darf nur von einem Nebenraum be-
fchickt werden, der weder«mit der» Dörrstube, noch mit
anderen Arbeitsräumen in Verbindung steht und nur
von außen zugänglich sein darf.

§3. Die Arbeitsräume des Flachsdörrhauses
sind mit massiven Wänden zu umschließen und mindestens
mit gerohrten oder geputzten Decken zu versehen.

§4. Besteht das Flachsdörrhaus außer dem
Erdgeschoß noch aus einem weiteren Stockwerk, oder
wird der Bodenraum zum Arbeiten benutzt, so ist eine
massive oder aus unverbrennlichen Materialien her-
gestellte, mit massiven Wänden umschlossene Treppe zu

« den Geschossen, welche mit den Arbeitsräumen nicht
direkt in Verbindung stehen, anzulegen.

Die Zugänge zur Treppe müssen ebenfalls von
massiven Wänden umschlossen und mit gerohrten und
geputzten Decken versehen sein.

§ 5. Oeer dürfen in den Arbeitsräumen des
Flachsdörrhauses nicht aufgestellt werden.

. §6. Auf schon bestehende Flachsdörrhäuser
finden die Vorschriften dieser Verordnung mit der
Maßgabe Anwendung, daß für die nach den §§ 2,
4 und 5 erforderlichen Aenderungen seitens des Land-
raths eine Frist bis zum 1. Januar 1891 bewilligt

—werden kann.
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§ 7. Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften
werden, soweit nicht nach § 367 Nr. 15 des Reichs-

»mit einer Geldstrafe bis zu sechzig Mark, im Un-
ermögeusfall mit entsprechender Haft gea·hndet.

§ 8. Diese Verordnung trittmitdem 1. Januar 1889
I Kraft.

Königl. Regierungs-Präsident
Frhr. Juncker von Ober-Conreut.

Nr. 42. Oels, den 2. Februar 1888.
Nachweisung der Jagdschem-Empfänger

vom 17. Dezember 1887 bis.2. Februar 1888.
beging, Ernst, Freistellenbesitzerssohn in Hollunder.
YZUIICTJ Forsthilfsauffeher in Maliers
Eschel- åluttergutsbesitzer in Schützendorf.
Gunther, Julius, Ackerbürger in Oels.
Grunig, Erbscholtiseibesitzer in Jenkwitz.
Steiner, Richard, Portepåefähnrich z. Z. in Woitsdorf.
Hartmann, Gutsverwalter in Ostrowine.
von Teichmann-Logischen, Königl. Lieutenant im

2. Schl. Dragoner-Regiment Nr. 8.
von Teichmann-Logischen, Königl. Lieutenant im

3. Garde-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth.
Tondol, Wirthschaftsinspektor in Woitsdorf.
Schlabitz Albert, Portepåesähnrich z.Z. in Würtemberg
Leonhard von Rosenb»erg-Lipinsty, Sekondelieutenant
SchrxgecgzFüselthlrälleriesliegiment Nr. 6, z. Z. hier.

I en- s u . 'ur. . . ’ '©0fimann<’‚8auratb in sZelsk z Z m Buielmtß.Bauer, Konigl.»Hauptmann und Compagniechef im
, 2· Schl- »Jager-Vataillon Nr. 6 in Oels.Lippold, Oberinspektor zn Gut Hundsseld

   

 

g? Strafgesetzbuches eine härtere Strafe verwirkt ist,f
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von Scheliha,. Königl. Rittmeifter a. D. und Ritter-
gutsbesitzer aus Zessel. « »

Tischer, Gastwirth in Stein.
Weiner, Königl. Oberjäger im 2.

taillon Nr. 6 in Oels.
Goldmann, Wirthschaftsinspektor in Randowhof.
Schäpe Ernst, Gutsbesitzer in Schmarse.
Schmidt, Förster in Mittel-Mühlatschütz.
von Raven, Rittergutsbesitzer auf Postelwitz.
Schütze, Karl, Waldbelaufer in Langenhof.
Neumann, Albert, Reviersörster in Laeumme.
Horn, Erbscholtiseibxsitzer in Mittel-Mühlatschütz.
Kiesewetter, Förster in Zessel.
Schmidt, Wirthschaftsinspektor in Nieder-Wabnitz.

Schl. Jäger-Va-

Nr. 43. Berlin, den 28. November 1887.

Bekanntmachung, betreffend »die Ergänzung
der Bestimmungen über die Verladung

und Beförderung von lebenden
Thieren auf Eisenbahnen.

Der Bundesrath hat beschlossen:
1. den Absatz 3 im § 3 der Bekanntmachung vom

13. Juli 1879 (Centralblatt für das Deutsche
Reich Seite 479) folgendermaßen zu fassen:

Die Verladung von Wiederkäuern verschie-
dener Gattung oder von Wiederkäuern und
Schweinen in demselben Wagen ist bei Trans-
porten von deutschen Schlachtviehmärkten
nach den Nordserhäfen verboten. Jm
übrigen ist die Verladung von Großvieh
und Kleinvieh, sowie von Thieren verschie-
dener Gattung in demselben Wagen nur
dann gestattet, wenn die Einstellung in durch

«Varriåren, Bretter- oder Lattenverschläge
von einander getrennte Abtheilungen erfolgt.

2. Hinter dem Absatz 3 a. a. O. folgende Bestim-
mung als Absatz 4 einzuschalteu:

Zur Beförderung nach den Nordseehäfen
bestimmte Wiederkäuer und Schweine dürfen
nur dann verladen werden, wenn eine Be-
scheinigung darüber vorgelegt wird, daß die
Thiere unmittelbar vorher von einem beam-
teten -Thierarzt untersucht und gesund be-
funden worden sind.

Der Reichskanzler
V.: v. Bötticher.
Oels, den 30. Januar 1888.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
zur Kenntniß der Ortspolizeibehörden des Kreises.

C"
J.

Nr. 44. Oels, den 28. Januar 1888.
Ich bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,

daß der Herr Oberpräsident der Provinz Schlesien
dem Vorstand der Blinden-Unterrichts-Anstalt zu
Breslau die Genehmigung ertheilt hat, im Laufe des
Jahres 1888 bis einschließlich 1892 in den Monaten
Oktober bis incl. Dezember eines jeden Jahres zum
Besten der dortigen Anstalt eine je einmalige Samm-
lung milder Beiträge in Form einer Hauseollecte in
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den bemittelten HaushaltUUZen der Provinz Schlesien B. Bekanntmachungm anderer Behörden.
ohne Unterschied der Confes ion zu veranstalten. Die
von dem Vorstande mit der Sammlung zu beans- Oels, den 19. Januar, 1888.

tragenden Personen haben sich durch Vorzeigung dieser - Steckbricfs-Erlcdlgung.
Verfügekng ober einer beglaubigten Abschrift berieren Der hinter dem Arbeiter Carl Klotz aus Pol-
zu legitimiren. nisch-Wartenberg am 3. Januar 1888 diesseits er-

Der Königliche Landrath. lasscllc Stcckbricf Ist erlebigt.

mm Rarbnrfi. Der Erste Staatsanwalt 

Nebst einer Beilage.



Beilage zuim 5 des Oelfer Kreisblattes.

 

Der Schluß der Socialifteudebatte.
Die Verhandlungen über das Socialistengesetz

bezw. feine Verlängerung und Verschärfung haben

drei Sitzungen in Anspruch genommen; sie endete am
Montag mit der Ueberweisung der Vorlage an eine

Commission von 28 Mitgliedern.
Wir glauben keinem Widerspruch zu begegnen,

wenn wir sagen, daß alle bürgerlichen Kreise in ihrem
ganzen focialen Wirken und in ihrem Interesse an der
Niederhaltung der Elemente, welche nach ihrem eigenen
Geständniß an dem Umsturz aller Verhältnisse arbeiten,
zum Mindesten die Aufrechterhaltung des bestehenden
Gesetzes, welches zehn Jahre lang zweifellos fegensreich
gewirkt hat, für selbstverständlich und nothwendig halten,
und daß ein Schrecken die ganze Nation ergreifen
würde, wenn am 1. Oktober die Schranken niederge-
rissen würden. Darüber können sich selbst die Social-
demokraten keiner Täuschung hingeben. Gegen dieses
Bollwerk der öffentlichen Meinung haben nun die so-
eialdemokratischen Redner geglaubt mit einer ganzen
Reihe von Tartarengeschichten, phantastischen Behaup-
tungen, pikanten Anschuldigungen und Verdächtigungen
der Regierung Sturm laufen zu können, in der Mei-
nung, daß das das beste Mittel sei, Gimpel zu fangen.
Wie Herr Singer, so verlegte sich auch Herr Bebel
am Montag in einer endlosen Rede auf eine solche
Taktik, indem er wie jener die Regierung in jeder
Weise herabzuziehen und das Thema von der Be-
nutzung von agents provocateurs durch die Regie-
rung breit zu treten suchte. Solche Angriffe und
Schmähungeii pflegen zwar oft auf guten Boden zu
fallen; aber schwerlich wird sich irgend ein besonnener
und friedlicher Bürger bei dieser Gelegenheit verleiten
lassen, zu sagen: »Seht der armen von der Regie-
rung verfolgten Socialdemolratie die Freiheit und uns
die Socialdemokratie in ihrer ganzen Zügellosigkeit
wieder!« Wir glauben auch nicht, daß der mit
praktischem Sinn begabte fortschrittliche Bürger ein
gleiches Verlangen aussprechen würde.

.. »Aber Eindruck hat Herr Sin er doch ema t:
namlich auf Herrn Bamberger undgnatüilich åuch ciijuf
feine politischen Freunde im Reichstag und in der
Presse. Herr .. Bamberger war bis 1884 der ent-
schiedenste Aiihaiiger des Socialiftengesetzes; jetzt will
er nichts mehr davon wissen, und er will lieber die
Verantwortlichkeit für die schlimmen Folgen der Auf-
hebung des Gesetzes auf sich nehmen, als für feine
weitere Fortdauer Herr Bamberger glaubt Alles
buchstablich was die Socialdemokraten sagen, und
halt, alle Polizisten für unglaubwürdig und gemein-
gesahrlich mit Ausnahme eines Polizeimanns in
Zurich. Er sieht durch das System der Regierung
die ,,Ehre Deutschlands« bedroht und findet überall
mehr Recht unb Freiheit als in Deutschland, dessen
Schutzzo - und Socialpolitik es womöglich noch tiefer
an den Abgrund bringen würden, wie es die entfesselnde
SocialdeYokratie thun könnte. Die Schwermuth, die
ihn seit Jahren beherrscht, hat bei ihm augenblicklich
der Freude darüber Platz gemacht, daß er wiederl

- des Gesetzes motivirt worden.
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einmal einer Majorität im Reichstage angehört, welche

wenigstens die Verschärfungen ablehnen zu wollen scheint.
Kläglicher ist bisher noch niemals die Aufhebung

Vielleicht glaubt Herr
Bamberger mit vielen seiner Freude, als Politiier sich
den Luxus eines Kampfes gegen ein die bürgerliche
Ordnung und Freiheit sicherstellendes Gesetz erlauben
zu können: der freisinnige Bürger aber, welcher in
seinem Erwerb und Beruf geschützt werden will, wird
sich offenbar für einen solchen von ihm für die sociale
Revolution ausgestellten Freibrief, der dazu das eigene
Vaterland noch verhöhnt, bedanken. Minister «von
Puttkamer, der ihm sofort entgegentrat, nannte seine
Rede mit Recht ,,eine Capitulation vor der Revolu-
tion,« und führte diese auffällige Erscheinung ans
das Bedürfniß fortschrittlicher Wahlpolitik zurück,
welche der Unterstützung der Socialdemokratie dringend
benöthigt ist. Die wiederholte feierliche Erklärung des
Ministers, daß die Regierung mit agents provocateurs
nichts zu thun habe, wird für jeden Unbefangenen die
Unhaltbarkeit sowohl der fortschrittlichen wie sozial-
demokratischen Standpunkte darthun.

Von den Nationalliberalen sprach Marquardsen
für eine einfache Verlängerung des Gesetzes ans zivei
Jahre ohne Verschärfung, von der Reichspartei Herr
von Kardorff für eine fünfjährige Verlängerung, von
den Conservativen Herr von Helldorf auch für die
Verschärfung insbesondere die Expatriirung, während
Herr Windthorst wieder Milderungsanträge iuAussicht
stellte. Von großem Eindruck war die Rede des
sächsischen Bundesbevollmächtigten Held, der an der
Hand mehrerer Beispiele nachwies, was auf sozial-
demokratische Behauptungen und Beweise zu geben
sei und treffend bemerkte, man könne ,,eine Ver-
sumpfung des Bewußtseins von der Nothwendigkeit des
Sozialistengesetzes« wahrnehmen. Herr Bamberger
ist ein lebender Beweis für die Richtigkeit dieser Be-
hauptung. Aber die Leichtigkeit, mit der die Majo-
rität die Frage der Verschärfung zu behandeln scheint,
läßt vermuthen, daß diese Art vonsVersumpfung auch
noch weitere Kreise zu ergreifen droht. Die Anträge auf
Verschärfung gehen von der Ueberzengung aus, daß
die vorhandenen Mittel nicht mehr ausreichen, um die
Ordnung im Staate und Gesellschaft gegen die sozial-
demokratischen Umtriebe sicherzustellen. Wenn die
verbüiideten Regierungen fast einmüthig dieser Ansicht
sind, so wird dies offenbar in den weitesten Kreisen
schwerer ins Gewicht fallen, als die vornehmlich aus
politischen Nützlichkeitsgründen dagegen geltend ge-
machten Parteianschauungen, schwerer aber namentlich
als die lächerlichen Klagen des Freisinns und der
Socialdemokratie über Verletzung von Rechtund Freiheit.

Dte Verschuldmig des Grundbesitzes,
namentlich des ländlichen, bildet unzweifelhaft eines
der wichtigsten Capitel in den neueren volkswirth-
schaftlichen Er örterungen. Jn der Landwirthfchaft
sucht die gute Hälfte der gefammten Reichsbevölkerung
ihren Unterhalt und es giebt kaum einen so zuver-
lässigen Maßstab für die Sicherheit dieses Erwerbes,

 



für Fortschritt oder Rückschritt des Wohlstandes auf
dem Lande, als es die statistische Ermittelung der
Schulden, welche auf dem Grundbesitze lasten, ihrer
Bewegung auf und ab und ihres Verhältnisses zu
dem Bodenwerthe ist. Leider besitzen wir in Preußen
keine Aufnahme der gesammten Hypothekenbelastung
und deren Vergleichung mit der Bewegung der
Löschungen und Eintragungen der einzelnen Jahre.
Die bisher stattgehabten Erhebungen hatten die Grund-
buchschulden der bäuerlichen Besitzungen in52 Amts-
gerichtsbezirken und die Grundeigenthumsverhältnisse
in den Regierungsbezirken Danzig und Aachen zum
Gegenstande Ein weiterer wichtiger Schritt ist dann
durch eine ministerielle Verfügung vom Sommer 1885
gemacht worden, welche die Ermittelung der Beträge
der jährlich eingetragenen um gelöfchteu Hypotheken
und Grundschulden für die ganze Monarchie anordnete.

Die erste Aufnahme dieser Art ist für das Jahr
1886/87 gemacht worden und ihre Ergebnisse liegen
jetzt in einer Bearbeitung des Statistischen Büreaus
vor, nachdem schon Minister Dr. Lucius in der Reichs-
tagssitzung vorn 1. Dezember 1887 das Wesentlichste
mitgetheilt hatte. Die Hypotheken, unter denen im
Sinne der Erhebung auch die Grundschulden zu ver-
stehen sind, werden nach städtischen und ländlichen
Bezirken unterschieden; als erstere gelten die städtischen
Gemeindebezirke, sowie diejenigen Gemeinde- und selb-
ständigen Gutsbezirke des platten Landes, in denen
die Grundstückswerthe durch andere Beziehungen als
den Betrieb der Landwirthschaft bedingt werden, ins-
besondere Bade-, Kur-, Fabrikorte, vorstädtische Ort-
schaften.

Jm ganzen Staate wurden im Jahre 1886/87
Hypotheken eingetragen 1628968740 M., gelöscht
1061 520 236 M.; davon in städtifchen Bezirken ein-
getragen 1004 806900 M., gelöscht 570 519 203 M.,
in ländlichen eingetragen 624161 840 M., gelöscht
491 001 033 M.

Aus der Steigerung der städtischen Verschuldung
(die Eintragungen weisen mehr als die Löschungen
auf rund 567,4 Mill. Mark) lassen sich bestimmte
Schlüsse nicht ziehen, weil bei der Ausdehnung der
größeren Städte der Werth vieler bisher landwirth-
schastlich benutzter Grundstücke zum Werthe von Bau-
splätzen gesteigert wird und dem Wachsen der Hypotheken-
summe neugeschaffene Werthe in den Neubauten gegen-
überstehen Berlin z. B. hat jährlich für 30——40000
Menschen Wohnungen zu schaffen. Anders in den
ländlichen Bezirken ; hier ist eine zunehmende Be-
lastung (das Plus für 1886/87 beträgt rund 133
Mill. M.) nur unbedenklich, wenn der Gutswerth
entsprechend gestiegen oder eine Wertherhöhung durch
Meliorationen eingetreten ist. Niemandwird behaupten
wollen, daß der Gutswerth in jenem Jahre
gestiegen sei —- im Gegentheil --, ferner darf ange-
nommen werden, daß nur ein kleiner Theil des Ueber-

 

  

schusses der Eintragungen über die Löschungen auf
Meliorationen entfällt. Der größere würde dann
nicht anders als aus der Befriedigung von Noth-
eredit zu erklären sein, d. h. neue Schuldenwurden
aufgenommen, lediglich um die Wirhschaftsausfälle zu
decken und die Existenz zu fristen. Man verweist zwar
darauf, daß nicht alle Schulden, die bezahlt sind,
auch. gelöscht werden; aber in schlechten Jahren, wo
so viel Geld zur Deckung von Verbindlichkeiten ge-
braucht wird, können in der Mehrzahl der Fälle ab-
gezahlte Schulden nicht ungelöscht bleiben, ba die Be-
sitzer wieder Schulden aufnehmen und so. über die
betreffende Stelle im Grundbuche weiter verfügen
mu sen.

Dieses höchst unerfreuliche Ergebniß —-- uner-
freulich auch für die freisinnige Partei, die bisher be-
kanntlich trotz anderer deutlicher Anzeichen, aus der
Subhastations- und Steuerstatistik 2e. die Noth der
Landwirthschaft geleugnet und das Fortschreiten der
Berschuldung bestritten hat — trägt einen um so be-
denklicheren Charakter, als alle Oberlandesgerichtsbe-
zirke dieselbe Erscheinung, Mehrbeträge derEintragungen
aufweisen, mit Ausnahme von Staffel unb Posen, wo
das geringe Mehr der Löschungen ans besonderen
Gründen, dort der vielen mit Anlegung der neuen
Grundbücher zur Lösehung kommenden alten Schulden
hier aus der schuldenfreien (Erwerbung großer bis-
her verschuldeter Besitzungen durch die Ansiedlungs-
commisson, sich erklärt.

Durch dieses ungünstige Bild der ländlichen Hy-
pothekenbewegung wird von Neuem erhärtet, daß die
Leistungsfähigkeit der Landbevölkerung zurückgegangen
ist und daß gemeinsame, von der Intelligenz der Be-
sitzer unabhängige Ursachen vorliegen müssen, in deren
Bekämpfung der Einzelne ohnmächtigist. Daraus recht-
fertigt sich auch von Neuem die gesteigerte Fürsorge,
welche, einer für die Wirklichkeit blinden oder für die
Leiden der größten Berufsschicht erbarmungslosen
Manchestertheorie zum Trotz, die staatliche Gesetz-
gebung der Landwirthschaft zuwendet und zuwenden

. muß. ,

 

Die gelesenste Gartenzeitschrift —- Auflage 36 003! —--»ist

der praktische Rathgeber im Obst- nnd Gartenban— erscheint
jeden Sonntag reich illustrirt. Abonnement vierteljährlich 1 M-
Probenummern gratis und franko durch die Königliche Hof-

buchdruckerei Trowitzsch nnd Sohn in Frankfurt a. O.

Aus dem Inhalt der neuesten Nummer: Saet nicht zu
dicht (iuustrirt). —- Die Unfruchtharkett unserer Baume. —-
Edle Reben. -—- Die Ananas-Reinete (illuftrirt). —- Unsere
besten Obstsorten. —- Wie man Fruchtzweige an· Apfel- und

Birnbäumen beschncidet (illuftrrrt). -—— Die vermeintliche Reb-

laus. —- Eine unverwüstliche Zimmerpflanze .(illnstrirt). --

Garten-Rundschau. — Kleinere Mittheilungen. — Briefkasten

Fragen an die Mitarbeiter und Leser.



Kirchliche Nachrichten«
Am Sonntage Sexa estmä
predigen in der Schlo strchetV I)!

rü redi t61/ Uhr: Herr Dia onus. te er.

ämtlsgredåt 92Uhr: Herr Propst Thtelmann.

NachmittagspresigtchälIX2 Uhr: Herr Super-
r. ·

2833:2233 5:9 eåshru Herr Diakonus Btehler.

Montag den 6. Februar, Abends 7 Uhr,

Bibetstunde: Herr Supermtendent Ueber-

icbär. Wochenpredigt«

Donnerstag, den 9.« Februar, früh 872 Uhr:

Herr Propst Thtelmann. .

Amtswoche: Herr Dtakonus Btehler.

Langholz-Verkauf.
Montag, den 13. Februar cr.,

sollen im Forstrevier Patschkey

Ertsiiraniieniiasse des CKreises Geis.
Zur General-Versammlung der Ortskrankenkasse des Kreises Oels werden

die sämmtlichen Vertreter derselben auf

Sonntag, den 12. Februar cr., Nachmittags 3 Uhr,
in den Gasthof zum blauen Hirsch n Oels

hiermit eingeladen.
Tagesordnung:

1. Abnahme der Jahresrechnung pro 1887.
2. Ausloosung und Wahl des Vorstandes gemäß § 39 des Statuts.
3. Mittheilungen.

Der Vorstand.
F. W. Warneck.

Ertsliranlieniiasse des OKreises Geis.
  272 Stämme Kiefern-Baubolz

mit 197,27 Festmeter

einzeln und in Loosen meistbietend gegen Sonntag,

gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Versammlung: Vormittag 9 Uhr tm
Forstort Kalden.

Bernstadt, den 30. Januar 1888.I

Die Thronlehns-Forstverwaltnng.

"Bekanntmachung.
Durch Verfügung der Königl. Regierung

zu Breslan sind der Schneiderinnung zu
Oels die Lehrlingsrechte nach § 100 e.
der Reichsgewerbe-Ordnung verliehen
worden. Am 13. Februar wird das
halbjährige Quartal abgehalten; es werden
daher diejenigen Schneider, welche im
Kreise Oels wohnen und Lehrlinge halten,
einer Jnnung aber noch nicht angehören,
hierdurch aufgefordert, ihren Beitritt zur

Die Ausloosung und Wahl der Vertreter der Arbeiter und Kassenmitglieder
lzur General-Versammlung gemäß § 50 Absatz 4 des Statuts findet

den 12. Februar cr., Nacgmittags 4 Uhr,
im Hotel zum blauen Hirsch in els

statt und werden sämmtliche Arbeitgeber, welche Kassenmitglieder der Ortskranken-
ikasse des Kreises Oels beschäftigen, sowie sämmtliche Kassenmitglieder hierzu
eingeladen. Die Magifträte zu Hundsfeld und Juliusburg, sowie die Herren
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises werden ersucht, obigen Wahltermin
durch Anschlag an den für amtliche Publikationen bestimmten Stellen sofort
bekannt zu machen.

Der Vorstand.
F. W. Warneck.

Die Buchbinderei von Julius Dressler
in Oels,

Georgenstrasse Nr. 4, im Hause der A. Ludwig’schen Hofbuchdruckerei,
empfiehlt sich zur Anfertigung aller in das Fach der

Buehbinderei

 

 Jnnung bis spätestens zum 10. Februarl
beim Obermeister schriftlich anzumeldent

Der Vorstand.
—

Hauenstein t- Voller.
Erste und älteste

AnunmemExpedition

Breslau,
besorgen zu Original-Preisen

ohne alle Nebenkosten:
Kaufs- u. Ver- Pachtungen,
kanfs - Anzeigen , Submissionen,
Stellen-Gesuche, Vacanzen-A·ngebote

in alle Zeitungen der Welt.
Kosten-Anschläge gratis. Bei

großeren Aufträgen günstigste Con-
cesstonen

spüreditgnkrikenntuisfc
sind vorräthig in A. Ludwig’s

druckerei.
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schlagenden Arbeiten, unter Versicherung grösster Dauerhaftigkeit bei
solidesten Preisen.

Kreis- und Amtsblättern wird in kürzester
Zeit besorgt.

Jm Verlage von A. Ludwig m Oels erschien in neuer Auflage zum
Preise von 75 Pf. und ist auch zu haben bei Heinrich Tilgner in Bernstadtz

Neueftes fchlesisches Kochbuch,
gründliche Anleitung, alle Speisen und Backwerke auf eine feine und
schmackhafte, sowie auch wohlfeile Weise zu bereiten. Ein unterweisendes
und unentbehrliches Handbuch für Schlesiens Töchter und angehende Haus-
frauen, auch ohne all Vorkenntnisse sich über die Bedürfnisse luxuriös
besetzter Tafeln, sowie über den einfachen Tisch bürgerlicher Haushaltungen
zu belehren. Herausgegeben von einer erfahrenen schlesischen Hausfrau.
Siebente vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Ueberficht der
neuen Maße und Gewichte und Vergleichung derselben mit den alten, so-
wie der jedesmaligen Angabe der zu verwendenden Quantitäten sowohl
nach altem wie nach neuem Maaß und Gewicht.

Die reuie oteke-
gewährt (‚äußern aufgeht??? rägrmmnugggggmßqu
besitz zu günstigen Bedingungen event. auch Baugeldrr in größeren Städten.
Anträge nimmt entgegen

Breslau, Kronprinzenftrasze 52, parterre, die Generalagentur.
Ortmann.

Das Einbinden von
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Bericht

des Hreisaugschusses zu Deck-

über

bis Verwaltung und den Stand der Kreis-Hammnuakzngklcgcnycitkn

bei Vorlage des Kreis-Haushalts-Etats pro 1888/89.

Druck von A. Ludwig in Oel-T





Oels, den 10. Januar 1888.

A. Verwaltungsbehörden

In der Zusammensetzung des Kreisausschusses und des Kreistages ist im laufenden

Verwaltungsjahre eine Aenderung dahin eingetreten, daß an Stelle des Herrn Bürgermeisters
Kallmann zu Oels, welcher sein Mandat als Kreistagsabgeordneter niedergelegt hatte,
Herr Rechtsanwalt Gröger zu Oels und an Stelle des verstorbenen Herrn Oberamtmanns
Retter zu Groß-Graben der Gemeindevorsteher Herr Motog daselbst zu Kreistagsabgeord-

neten gewählt worden sind.

Zu Kreisausschußmitgliedern wurden die Herren Fels-—Gutwohne und Grünig-—

Jenkwitz aus eine weitere sechsjährige Periode vom 1.. Januar 1888 ab wiedergewählt.

B. Geschäftsumfang

Jm Jahre 1887 hat der Kreistag 4, der Kreisausschuß 10 Sitzungen abgehalten.

Letzterer hat dabei durch mündliche Verhandlung 12 Streitsachen und 200 Beschlußsachen er-

ledigt. Die Zahl der Journal-Nummern des Kreisausschusses belief sich auf 2884.

An Kostenpauschquanta’s wurden festgesetzt 54 Mark.

C. Kassenwesen.

Die Kreiscommunalkasse wird in Verbindung mit der Königl. Kreiskasse und der Kasse
des Thronlehns Oels von dem Königl. Rentmeister verwaltet und allmonatlich mit diesen

Kassen revidirt. Die außerordentliche Revision der Kreiscommunalkasse hat am 7. Januar
1888 stattgefunden. Zu derselben war in Gemäßheit des Z 128 der Kreisordnung Seitens
des Kreisausschusses Herr Bürgermeister Kallmann committirt.

D. Einzelne Fonds der Kasse.

1. Kreischausseebau und Unterhaltung.

a. Bau.

Von den im vorjährigen Verwaltungsberichte erwähnten Kreischausseebauten sind im
Jahre 1887 die Kreischausseeen Oels—Groß-Ellguth bis zur sogen. Vreslauer Straße und
und Raake——Kleinoels dem Verkehr übergeben worden.
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Die Straße von Groß-Ellguth über Pischkawe nach Kleinoels ist im Bau begriffen

und wird voraussichtlich im Herbst 1888 dem Verkehre übergeben werden.
Dieser Bau wird von dem Bauunternehmer Tschierschke (dem Mindestfordernden

im Submissionsverfahren) für den Betrag von 87318,21 Mark excl. Brücken und Baum-

pflanzung ausgeführt. Von demselben Bauunternehmer wurde auch die Straße Raake——Klein-

oels gegen eine Entschädigung von 41412,68 Mark ausgebaut.

Das Chausseeprojekt Kleinoels—Kunersdorf—Groß-Weigelsdorf, welches an Stelle

des Projektes Kleinoels—Dörndorf-—Groß-Weigelsdorf vom Kreistage genehmigt worden ist,

schließt im Kostenanschlage mit ,121 000 Mark ab. Der bezügliche Beschluß des Kreistages

hat die Bestätigung des Bezirks-Ausschusses erhalten und befindet sich z. Z. in den höheren

Jnstanzen zur Herbeiführung der Verleihung der fiskalischen Vorrechte für diese Chaussee. Der

Bau wird voraussichtlich im Sommer des laufenden Jahres begonnen und im Herbst 1889

beendet werden.

Auf den neu erbauten Kreischausseen und auf der Kreischaussee Groß-Graben—Warten-
berger Kreisgrenze ist Allerhöchsten Ortes die Errichtung folgender Chausseegeld-Hebestellen

genehmigt worden:

Kreischaussee Juliusburg-—-Groß-Graben, Hebestelle Lakumme mit 1meiliger Hebebefugniß.
Kreischaussee Groß-Graben—Wartenberger Kreisgrenze, Hebestelle Groß-Graben mit

1meiliger Hebebefugniß.

Kreischaussee Hundsfeld——Groß-Weigelsdorf, Hebestelle Groß-Weigelsdorf mit 1meiliger

Hebebefugniß.

Kreischaussee Oels——Trebnitzer Kreisgrenze, Hebestelle Jenkwitz mit 1I-2meiliger Hebe-

befugniß.

Kreischaussee Oels—Stronn, Hebestelle Buselwitz mit iixzmeiliger Hebebefugniß.

Diese Hebestellen sind sämmtlich miethweise untergebracht und vom Herbst 1887 ab

vorläufig auf ein Jahr verpachtet.

Sämmtliche Kreischaussecn, mit Ausnahme der im Jahre 1887 erbauten, sind in das

im Amtsblatte pro 1887 S. 382 abgedruckte Verzeichniß derjenigen Chausseen aufgenommen

worden, auf welche das Gesetz vom 20. Juni 1887 (Ges.-S. S. 301) Anwendung findet.

Auf den Antrag des Kreisausschusses hat der Bezirksausschuß auf Grund des Z 6

des oben gedachten Gesetzes das höchste zulässige Ladungsgewicht der Fuhrwerke bei dem Be-

fahren der Kunststraßen im Kreise Oels bei einer Breite der Felgenbeschläge unter 61/2 cm

auf 1500 kg festgesetzt.

b. Unterhaltung.

Jm Etatsjahre 1887/88 sind die Neuschüttungen vom Bernstädter Walde bis zum

Dorfe Prietzen auf der Kreischaussee Bernstadt—Wilhelminenort und bei Juliusburg auf der

Kreischaussee Juliusburg-Raake zu einem Gesammtbetrage von 13348,82 Mark mit 4346 m

Gesammtlänge ausgeführt worden. Jm Etatsjahre 1888/89 sind Neuschüttungen auf denselben

Kreischausseen und außerdem auf der Chaussee Bernstadt—Reesewitz in einer Länge von

3738 m erforderlich.
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Der Retablissementsbau der Kreischaussee von Oels bis zur Namslauer Kreisgrenze

ist beendet. Die Abnahme des Umbaues Seitens der Provinz ist erfolgt, wobei Bemängelungen

nicht gemacht worden sind, vielmehr eine sehr reichlich bemessene Stärke der Steinbahn consta-

tirt wurde. Die Bauhülfsgelder für den Umbau der Chaussee und für die Auspflasterung des

Sommerweges hinter der Stadt Bernstadt bis zum Pangauer Wege sind dem Kreise im Ge-

sammtbetrage von 80654 Mark ausgezahlt worden.
Jm Etatsjahre 1-887/88 sind die Hebestellen Sacrau vom 1. November 1887 bis

dahin 1890 für 4685 Mark und die Hebestelle Bernstadt vom 1. Oktober 1887 bis dahin
1890 für 1540 Mark jährliche Pacht zur Wiederverpachtung gelangt.

Dem Beschlusse der Kreisversammlung vom 19. November 188·7, den im Kreise Oels

belegenen Theil der Oels-——Neumittelwalder Chaussee, 11605,50 m lang, gegen eine einmalige

Kapitalsabfindung von 90000 Mark in das Eigenthum und die Verwaltung des Kreises

Oels zu übernehmen, ist die Genehmigung des Bezirks-Ausschusses ertheilt worden. Die Ueber-

nahme wird erfolgen, sobald Allerhöchsten Ortes die Genehmigung zur Weiter-Erhebung des

Zolles auf der Hebcstelle Zucklau ertheilt sein wird.

Kreiskrankenyans- nnd Kreispolizeigefängnisz-Fond.

Dem Kreiskrankenhause wurde bei dessen Reorganisation im Jahre 1876 ein Fond

von pptr. 29000 Mark zugeführt. Wie sich derselbe im Laufe der Jahre gestaltet hat und
wie die Benutzung des Kreiskrankenhauses gewesen, ergiebt die nachstehende Zusammenstellung

  

 

     

 

 

 

Jni KreiskrandkeuhausswurdenDIE deiskkasskew Dersele hat
verpflegt hausfond betrug stchvonJahr .1.1.“---——-—MBe-i am (Enbe' des zu« Jahr ver; Be m er knn ge n.

Jahre Personen pflegungs- Rechnungsjahres mindert um
i tagen M. M.

1876/77] 107 ’ 3033 28 887,27 ——
1877/78 174 3725 27 907,80 980 Größere Anschaffunch
1878/791 253 4736 28 469,76 —-
1879,’80 273 4293 28 190,72 279
1880/81 292 5992 28 296,75 —-
1881/82 355 6257 27 916,28 380
1882/83 357 5388 26 734,23 1182 Reparaturen.
1883/84 348 5855 26 238,67 496
1884/85 347 6257 25 598,13 640
1885/861 470 7789 24 448,57 1150 Reparaturen und Anschafsungen.
1886/87 450 8298 - 23 066,94 1382 Abputz des Hauses (80() M»)     

Es sei bemerkt, daß der Vaterländische Frauen-Zweigverein, welcher ein Abonnement
fur erkranktes ländliches Gesinde unterhielt, bis zum 1. Januar 1882 pro Tag undJKranken
dem Kreise 75 Pf. Verpflegungskosten zahlte, während von da ab auf Grund eines Beschlusses
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der damaligen Kreiskrankenhaus-Commission die Verpflegungskosten aus täglich 60 Pf. er-
mäßigt wurden.

Die 450 Kranke aus dem Jahre 1886/87 waren dem Kreiskrankenhause zugeführt von:
a. dem Frauenverein mit . . . . . . 248,
b. den Krankenkassen ,, . . . . . . 36,
c. Armenverbänden ,, . . . . . 26,

d. Dienstherrschaften 2c. mit . . . . . ..,14()

i.e.450.
Nach diesem Verhältniss ist das Kreiskrankenhaus auch in früheren Jahren in Anspruch

genommen worden.
Da vom 1. Januar 1.888 ab das Abonnement des Frauenvereins aufhört, so wird sich

die Zahl der das Kreiskrankenhaus aufsuchenden Kranken erheblich vermindern, was wiederum
eine Verminderung der Ausgaben zur Folge haben wird.

An Stelle der in das Mutterhaus Bethanien in Breslau wegen Kränklichkeit zurück-
gekehrten Diakonissin Ernestine Sendler ist im Monat November 1887 die Diakonissin

Clara Pfeifer als vorstehende Schwester in das Kreiskrankenhaus eingetreten. Die ärzt-

liche Leitung der Anstalt ist vom 1. Januar 1888 dem prakt. Arzt Herrn Dr. Kalusche über-

tragen worden.

Nach dem letzten Jahresberichte (für das Jahr 1886/87) blieb am 1. April 1886
ein Bestand an Kranken von . . . . . . . . . . . . . . . . 23,
und es traten hinzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427,

Sunima. 450.
Von diesen Kranken wurden geheilt . . . . . . . . . . . . . 75,

die Heilung wurde nicht abgewartet von . . . . . . . . . . . . . . 12-
unheilbar waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,
starben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,

Summa. 422“:
und es verblieben am 1. April 1887 in der Anstalt 28 Kranke.

Während des Jahres wurden 140 Nachtwachen erforderlich.
Die Heilapparate der Anstalt wurden von ambulanten Kranken benutzt:

a. der constante elektrische Strom .« . . . . . . . . . . . 26 mal,

b. „ Jnduktions-Apparat . . . . . . . . . . . . . 12 „

c. „ Waldenburg’sche Athmungs-Apparat . . . . . . . . . 12 „

Dotationsfond zur Durchführung der Kreisoronung.

Bei diesem Fond ist etwas Wesentliches nicht zu bemerken.

Kreis-Verwaltungsgebäude-Fond.

Die Miethen ans dem Kreis - Verwaltungsgebäude haben sich im Etatsjahre
1887/88 etwas niedriger gestaltet, weil es nicht gelungen ist, die zu ebener Erde belegene, bis

zum 1. Oktober 1887 vom Herrn Landrath von Kardorff benutzte, Wohnung anderweit zu

vermiethen.
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Allgemeiner MetscommunakFonu

Auch diesmal lassen sich die Kosten für das Landarmenwesen und die zum Unterhalt

der Blinden- 2c. Anstalten nicht übersehen, da für das Etatsjahr 1887/'88 erst die ersten
Raten eingefordert worden sind.

Dieselben betragen:
a. an Beiträgen zur Bestreitung der Kosten des Landarmenwesens 7081 M. 1 Pf.,
b. an Beiträgen zur Unterhaltung der Blinden- 2c. Anstalten 4861 „ 78 „

Jm Etat pro. 1888 89 sind, um Ueberschreitungen desselben zu vermeiden, die bezüg-
lichen Ausgaben um je 300 Mark höher in Ansatz gebracht worden, als dies im Etat für das

laufende Jahr geschehen.

Die Ausgabe für die Veteranen des Kreises kommt in Wegfall, da der letzte Veteran
im Jahre 1887 verftorben ist.

Der Kreisausschuß des Kreises Oels.

von Kardorff. Fels. Graf Kospoth. Rumbaum. E. Mossner.

Kallmann. R. Grünig.




